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Einleitung

Ein junger Mann steht vor einer Postfiliale in San Francisco, USA. 8 Stunden
muss er dort gut sichtbar ein Schild tragen, auf dem steht: „Ich habe Post gestohlen –
dies ist meine Strafe“.1 Er wurde von einem amerikanischen Richter zu einer so-
genannten „Shame Sanction“ verurteilt, einer Sanktionsform, die in den USA seit
den 1980er Jahren2 verhängt wird und die den bestraften Delinquenten öffentlich
degradieren soll. Der zu einer Shame Sanction verurteilte Straftäter muss bei-
spielsweise ein bedrucktes Schild oder T-Shirt tragen oder eine Zeitungsanzeige
schalten und damit seine Person und seine Tat der Öffentlichkeit preisgeben.3

Shame Sanctions werden von ihren Befürwortern als geeignete Alternative zur
Freiheitsstrafe präsentiert.4 Insbesondere in den USA ergibt sich die Notwendigkeit
von Alternativen zur Freiheitstrafe in erster Linie aus der hohen finanziellen Be-
lastung durch die überfüllten Gefängnisse.5 Shame Sanctions sind ihren Befürwor-
tern6 zufolge im Vergleich zu anderen Alternativen die einzige, die es von der
Wirksamkeit, aber auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz mit der Freiheitsstrafe
aufnehmen kann – weil sie, wie auch die Gefängnisstrafe, eine moralische Miss-
billigung der Tat angemessen zum Ausdruck bringen würden;7 im Gegensatz dazu
drücke etwa die Geldstrafe aus, dass die Begehung der Tat durch die Zahlung einer

1 N.N., Postdieb am Pranger 27.02.2003, https://www.spiegel.de/panorama/us-justiz-post
dieb-am-pranger-a-237956.html [zugegriffen am 1.7.2022]; im Original stand auf dem Schild:
„I stole mail; this is my punishment“, siehe United States v. Gementera, 379 F.3d 596, 598 (9th
Cir. 2004).

2 Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591, 631.

3 Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591, 632; Morrison, Is public shaming fair punishment? 24.05.2014, https://www.
latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0525-morrison-sentencing-shame-judges-20140525-column.
html [zugegriffen am 10.6.2022].

4 Als größter Befürworter galt lange Dan Kahan, Professor an der Yale Law School. Kahan,
What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63 (1996), S. 591.

5 2021 saßen 629 pro 100.000 Einwohner der USA in Haft. Damit haben die USA die
höchste Inhaftiertenrate weltweit. Siehe Fair/Walmsley, World Prison Population List 01.12.
2021, https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_popu
lation_list_13th_edition.pdf [zugegriffen am 9.6.2022].

6 Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591.

7 Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591, 635.
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Geldsumme ,erkauft‘ werden könne.8 Außerdem sollen Shame Sanctions durch den
Aspekt der Öffentlichkeit besonders dazu geeignet sein, sowohl den bestraften Täter
als auch die Allgemeinheit vor der Begehung von (weiteren) Straftaten abzuschre-
cken.9 Daneben sollen Shame Sanctions durch die öffentliche Vollstreckung, aber
auch durch ihren tadelnden Charakter das Vertrauen in die Rechtsordnung stärken,
was wiederum dazu führt, dass sich die Bürger selbst an das Recht, das ihre Werte
verkörpert und verteidigt, halten.10 Somit werden Shame Sanctions auch mithilfe
straftheoretischer Erwägungen begründet.

Intuitiv reagiert insbesondere jemand, der sich in der deutschen Strafrechtswis-
senschaft und -praxis bewegt, auf die Shame Sanctions jedoch stark ablehnend, weil
sie demütigend wirken – wenn sie in einer hochzivilisierten Gesellschaft wie den
USA dennoch eingesetzt werden, überrascht das.

I. Ziel der Arbeit

Die Arbeit verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen die maßgeblichen Faktoren für
das Aufkommen der Shame Sanctions in den USA herausgearbeitet werden, zum
anderen soll der intuitiven Ablehnung der Shame Sanctions auf den Grund gegangen
werden.

Die Abschaffung der Ehren- und Schandstrafen im 18. Jahrhundert11 und die
Hinwendung zum professionalisierten Strafvollzug hinter Gefängnismauern12 galt,
zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als Ausdruck eines zivilisierten und humanen
Strafstils, dermit der Zivilisierung derGesellschaft einherging.13Dieswirft die Frage
auf: Widerlegt die Rückkehr der Shame Sanctions die Annahme, die gesellschaft-
liche Zivilisierung14 führe zu einer ebenso irreversiblen Zivilisierung der Strafe?15

Oder sind Shame Sanctions ein Symptom für die Veränderung gesellschaftlicher

8 Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591, 621, 635.

9 Eine abschreckende Wirkung der Shame Sanctions ist jedoch empirisch nicht belegt.
Siehe Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591, 638 ff.

10 Kahan, What Do Alternative Sanctions Mean?, University of Chicago Law Review 63
(1996), S. 591, 639 f.

11 Friedman, Crime and punishment in American history (1993), S. 74; Hentig, Die Strafe.
Frühformen und kulturgeschichtliche Zusammenhänge (1954), S. 423.

12 Friedman, Crime and punishment in American history (1993), S. 75.
13 Kritisch dazu Foucault, Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses (1976).
14 Zu diesem Prozess: Elias, Über den Prozeß der Zivilisation (2013).
15 So Kubiciel, Shame Sanctions – Ehrenstrafen im Lichte der Straftheorie, Zeitschrift für

die gesamte Strafrechtswissenschaft 118 (2006), S. 44, 45.
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Wertvorstellungen?16Ein zivilisiertes Strafrecht sollte sowohl seine Zwecke als auch
seine Mittel regelmäßig auf ihre Legitimität überprüfen und bei Bedarf anpassen
dürfen und auch müssen.17 Die Erkenntnisse, die in dieser Arbeit über die ameri-
kanische Gesellschaft gewonnen werden, sind auch für die deutsche Gesellschaft
relevant. Sowohl dort als auch hier wächst die Bedeutung vonBildern, was spätestens
bei einem Blick auf soziale Medien deutlich wird. Es gibt nur wenig, was dem
neugierigen Blick der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Daraus entstehen Heraus-
forderungen für die Strafpolitik, da „ein Strafensystem […] nicht auf Dauer we-
sentlich subtiler sein [kann] als der Gefühls- und Überzeugungshaushalt der Be-
völkerung, an die es sich richtet“.18 Das Phänomen der Shame Sanctions hält damit
auch uns als deutschen Lesern den Spiegel vor und zeigt auf, in welche Richtung sich
das Strafrecht entwickeln kann, wenn wir nicht genau aufpassen. Aus diesen
Gründen sollten wir den aktuellen rechtspolitischen Entwicklungen jenseits des
Atlantiks besonders aufmerksam und kritisch gegenüberstehen. Zu einer Schärfung
dieses Blicks soll die vorliegende Dissertation beitragen.

II. Methodische Überlegungen

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die Faktoren un-
tersucht, die zum Aufkommen der Shame Sanctions in den USA beigetragen haben.
Zu diesem Zweck erfolgt zunächst eine Verortung der Shame Sanctions im ameri-
kanischen Strafrecht. Dazu werden Fallbeispiele angeführt und Kategorien der
Shame Sanctions betrachtet. ZumbesserenVerständnis der rechtlichenVerortung der
Shame Sanctions erfolgt auch eine grobeDarstellung des amerikanischen Strafrechts
und Sanktionssystems. In einem nächsten Schritt wird auf die historischen Vorläufer,
die europäischen und kolonialamerikanischen Ehren- und Schandstrafen des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit und auf die besondere kriminalpolitische Si-
tuation in den USA seit den 1960er Jahren und den damit einhergehenden „punitive
turn“19 eingegangen. In einem letzten Schritt werden richterliche Ambitionen hin-
sichtlich der eigenen politischen Karriere als weiterer möglicher Faktor für das
Aufkommen der Shame Sanctions in den Blick genommen.

Die Shame Sanctions stoßen zwar auch auf Zustimmung, viel häufiger jedoch sind
sie Kritik ausgesetzt. Aus diesem Grund soll im zweiten Teil die gegenwärtige
Diskussion zu den Shame Sanctions analysiert werden. Diese lässt sich in zwei

16 Dazu Pawlik, Strafrecht: Seht, dieses Schwein!, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
17.11.2004.

17 So auch Kubiciel, Shame Sanctions – Ehrenstrafen im Lichte der Straftheorie, Zeitschrift
für die gesamte Strafrechtswissenschaft 118 (2006), S. 44, 45.

18 Pawlik, Strafrecht: Seht, dieses Schwein!, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.11.
2004.

19 Garland, The Culture of High Crime Societies, The British Journal of Criminology 40
(2000), S. 347, 350.
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